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Ausgedruckt am 17. S. 1989 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxxxx, mit dem 
Bestimmungen über die Abwicklung der Bun
deswohnbaufonds getroffen und das Bundesfi
nanzgesetz 1989, das Wohnbauförderungsge
setz 1984 und das Bundesgesetz BGBI. 

Nr. 373/1988 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Bundeswohnbaufonds 

Allgemeine Abwicklungsbestim
mungen 

§ 1. (1) Zur Abdeckung fällig werdender Ver
pflichtungen des Bundes-Wohn - und Siedlungs
fonds und des Wohnhaus-Wiederaufbau- und 
Stadterneuerungsfonds, in der Folge Fonds 
genannt, kann jeweils auch das Vermögen des 
anderen Fonds herangezogen werden. Die Fonds 
haften zur ungeteilten Hand mit ihrem gesamten 
Vermögen für die von ihnen eingegangenen Ver
pflichtungen aus der Aufnahme von Anleihen, Dar
lehen und sonstigen Krediten. 

(2) Die Fonds sind ermächtigt, Anleihen, Darle
hen un~ sonstige Kredite aufzunehmen, soweit dies 

1. zur Konvertierung der von den Fonds einge
gangenen und vom Bund. verbürgten Ver
pflichtungen oder 

2. zur Durchführung von Zwischenfinanzierun
gen zur Überbrückung unterschiedlicher Fäl
ligkeiten der Rückflüsse aus Darlehensforde
rungen und 'der Zahlungsverpflichtungen 
(einschließlich der Verpflichtungen zur lei
stung von Zahlungen gemäß § 3 und § 5 
Abs.4) 

erforderlich ist. 

(3) Für Kreditoperationen gemäß Abs. 2 kann 
der Bundesminister für Finanzen nach Maßgabe 
der Bestimmungen des jeweiligen Bundesfinanzge
setzes die Haftung als Bürge und Zahler überneh
men. 

(4) Die Fonds sind weiters ermächtigt, ab 1. Jän
ner 1990 zur vorübergehenden Kassenstärkung 

kurzfristige Verpflichtungen mit einer Gesamtlauf -
zeit bis zu zwölf Monaten auch ohne Haftung des 
Bundes einzugehen. Der jeweilige Stand an solchen 
Verpflichtungen"darf 10 vH der Bilanzsumme des 
jeweils letzten geprüften Jahresabschlusses nicht 
übersteigen. 

(5) Der für die Tätigkeiten der Fonds erforderli
che Sachaufwand kann unmittelbar aus Fondsmit
teln bestritten werden. 

(6) Die Fonds sind ermächtigt, sich bei der tech
nisch-administrativen Durchführung ihrer Aufga
ben, insbesondere der Verwaltung bestehender 
Rechtsverhältnisse, geeigneter physischer oder juri
stischer Personen zu bedienen, sofern dies im Inter
esse der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit gelegen ist. Unter dieser Voraus
setzung sind die Fonds ferner ermächtigt, bei lang
fristigen Verträgen über rückzahlbare Förderungen 
oder zur Finanzierung der Fonds dem anderen 
Vertragsteil eine Vereinbarung zwecks Beendigung 
des Vertragsverhältnisses anzubieten. 

(7) Di~ Auflösung der Fonds bleibt einer beson
deren bundesgesetzlichen Regelung vorbehalten. 

Rechnungslegung 

§ 2. (1) Die' Fonds haben einen gemeinsamen 
Jahresabschluß (Bilanz und Gewinn- und Verlust
rechnung) zu erstellen. . 

(2) Der Jahresabschluß hat den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung zu entsprechen. 

(3) Der Jahresabschluß ist unter Einbeziehung 
der Buchführung durch einen oder mehrere sach
verständige Prüfer (Abschlußprüfer) zu prüfen. Die. 
Abschlußprüfer werden durch die Fonds gemein
sam bestellt. Als Abschlußprüfer dürfen nur beei
dete Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell
schaften bestellt werden. Die Abschlußprüfer haben 
unter sinngemäßer Anwendung des § 139 des 
Aktiengesetzes 1965, BGBI. NI. 98, über das 
Ergebnis der Prüfung schriftlich zu berichten. Sind 
nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 
keine Einwendungen zu erheben, so haben die 
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2 932 der Beilagen 

Abschlußprüfer dies durch einen Vermerk zu bestä
tigen, der zu datieren ist. Sind Einwendungen zu 
erheben, so haben die Abschlußprüfer die Bestäti
gung zu versagen oder einzuschränken. Die Ver
antwortlichkeit der Abschlußprüfer richtet sich 
sinngemäß nach § 141 des Aktiengesetzes 1965. 

(4) Der geprüfte und mit einem Bestätigungsver
merk versehene Jahresabschluß sowie der Prü
fungsbericht sind bis zum 30. Juni des Folgejahres 
dem Bundesminister für Finanzen und den Ländern 
zur Kenntnis zu bringen. 

Verfügung über Jahresüberschüsse 

§ 3. Ein sich aus dem jeweiligen Jahresabschluß 
gemäß § 2 ergebender Jahresüberschuß ist nach 
Ausgleich mit einem allfälligen Verlustvartrag bis 
längstens 31. Juli eines jeden Jahres zu einem Drit
tel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Länder 
zu überweisen. Der auf die Länder entfallende 
Betrag ist nach dem im Jahr der Überweisung gel
tenden Schlüssel gemäß § 2 Abs.2 des Wohnbau
förderungs-Zweckzuschußgesetzes 1989, BGBI. 
Nr. 691/1988, auf die Länder aufzuteilen. 

Übe r ga n g s b e s tim m u n gen 

§ 4. (1) Der Erlös aus der gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 
des Bundesgesetzes, mit dem Bestimmungen über 
den Bundes-Wohn- und Siedlungs fonds und den 
Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungs
fonds getroffen sowie das Wohnbauförderungsge
setz 1984 und das Bundesfinanzgesetz 1988 geän
dert werden, BGBI. Nr. 373/1988, vorgesehenen 
Verwertung wird mit 4 Milliarden Schilling festge
stellt. 

(2) Der im Jahre 1988 an Bund und Länder über
wiesene, über den Verwertungserlös gemäß Abs. 1 
hinausgehende Betrag von 1,3 Milliarden Schilling 
stellt eine Vorauszahlung auf die Zahlungsver
pflichtung der Fonds gemäß § 5 Abs. 4 dar. 

§ 5. (1) Zum 1. Jänner 1989 ist eine den Grund
sätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspre
chende gemeinsame Eröffnungsbilanz der Fonds zu 
erstellen. 

(2) In der Eröffnungsbilanz und in allen weiteren 
Jahresabschlüssen ist in der erforderlichen Höhe 
für die zukünftige Gewährung von Starthilfen 
gemäß § 6 des Startwohnungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 264/1982, im Zusammenhalt mit Art. II Abs. 4 
des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. Nr.640/ 
1987 sowie für den für die gesamte Abwicklungs
dauer erforderlichen Personal- und Sachaufwand 
der Fonds vorzusorgen. 

(3) Zum 31. August 1989 ist ein dem § 2 Abs. 2 
bis 4 entsprechender Zwischenabschluß (Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 
1. Jänner 1989 bis 31. August 1989) zu erstellen. 

(4) Das im Zwischenabschluß zum 31. August 
1989 ausgewiesene Fondskapital ist bis längstens 
31. Dezember 1989 zu einem Drittel an den Bund 
und 'zu zwei Dritteln an die Länder zu überweisen. 
Der auf die' Lä~der entfallende Betrag ist na<:h dem 
im Jahr 1989 geltenden Schlüssel gemäß § 2 Abs. 2 
des Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetzes 
1989 auf die Länder aufzuteilen. 

§ 6. (Verfassungsbestimmung) § 7 des Rückzah
lungsbegünstigungsgesetzes 1987, BGBI. Nr.340, 
ist von den Fonds letztmalig für die Überweisung 
der im vierten Quartal 1988 rückgeflossenen 
Beträge anzuwenden. 

II. ABSCHNIIT 

Bundesfm~zgesetz 1989 

§ 7. Das Bundesfinanzgesetz 1989, BGBI. Ni. 1, 
wird wie folgt geändert: 

1. Art. IX Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. die Haftung. als Bürge und Zahler (§ 1357 
ABGB) für gemäß § 1 Abs. 2 des Bundesgeset
zes, mit dem Bestimmungen über die Abwick
lung der Bundeswohnbaufonds getroffen und 
das Bundesfinanzgesetz 1989, das Wohnbau
förderungsgesetz 1984 und das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 373/1988 geändert werden, BGBI. 
Nr. XXX/1989, durchzuführende Kreditope
rationen (Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite) in einem Ausmaß zu übernehmen, 
daß der Gesamtbetrag (Gegenwert) der Haf
tung 300 Millionen Schilling an Kapital und 
300 Millionen Schilling an Zinsen und Kosten 
und die Kreditoperation im Einzelfall 
300 Millionen Schilling an Kapital nicht über
steigtj" 

2. In der Anlage I (Bundesvoranschlag) lautet die 
Bezeichnung des Voranschlagsansatzes 2/53284/ 
23: 

"Überweisung gemäß BGBI. Nr. XXX/1989 (§ 3 
und § 5 Abs. 4)" 

III. ABSCHNIIT 

Wohnbauförderungsbeitrag 

§ 8. Die Eingänge gemäß dem Bundesgesetz 
über die Einhebung eines W ohnbauförderungsbei
trages, BGBI. Nr. 13/1952, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr.376/1986, sind vom 
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds an den Bund 
zu überweisen. 

IV. ABSCHNITT 

Wohnbauförderungsgesetz 1984 

§ 9. Das Wohnbauförderungsgesetz 1984, BGBL 
Nr. 482, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BCBI. Nr. 692/1988, wird wie folgt geändert: 

§ 60 Abs. 6 und 7 treten außer Kraft. 
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V. ABSCHNITI 

Bundesgesetz BGBl. Nr.373/1988 

§ 10. Das Bundesgesetz, mit dem Bestimmungen 
über den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds und 
den Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneue
rungsfonds getroffen sowie das W ohnbauförde
rungsgesetz 1984 und das Bundesfinanzgesetz 1988 
geändert werden, BGBl. Nr. 373/1988, wird wie 
folgt geändert: 

Der I. Abschnitt tritt mit Ausnahme des § 4 zwei
ter und dritter Satz mit 31. Dezember 1988 außer 
Kraft. § 4 zweiter und dritter Satz tritt mit 
31. Dezember 1989 außer Kraft. 

VI. ABSCHNITI 

Schlußbestimmungen 

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit Abs. 2 
und 3 nicht anderes bestimmen, mit 1. Jänner 1989 
in Kraft. 

(2) § 3 tritt mit 1. Jänner 1990 in Kraft. 

(3) (Verfassungsbestimmung) § 6 tritt mit 1. Jän
ner 1989 in Kraft. 

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. die Bundesregierung hinsichtlich des § 6, 
2. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich 

des §1 Abs. 3, des § 7 und hinsichtlich der 
Vereinnahmung der gemäß § 3, § 5 Abs. 4 
und § 8 an den Bund zu überweisenden Mit
tel, 

3. der Bundesminister für Justiz hinsichtlich des 
§ 1 Abs. 1 zweiter Satz, 

4. der Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen hinsichtlich des § 4, 

S. der Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten hinsichtlich der übrigen Bestim
mungen. 
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4 932 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Im Zusammenhang mit der Verwertung des Vermögens der Bundeswohnbaufonds muß sichergestellt 
werden, daß sie die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen können. Zur genauen Feststellung 
der Höhe des Vermögens der Fonds ist es erforderlich, Grundsätze über die Rechnungslegung und die 
weitere Abwicklung der Fonds festzulegen. 

Ziel: 

Schaffung von Regelungen, die gewährleisten, daß das Vermögen der Bundeswohnbaufonds unt~r 
Berücksichtigung ihrer Verpflichtungen dem Bu~d und den Ländern zufließt. 

Lösung: 

Die Fonds werden nach Abschluß der Verwertung und Erstellung einer Eröffnungsbilanz verpflichtet, 
Jahresabschlüsse nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen und Vermögensüber
schüsse, die sich für einen Zwischenabschluß und zu den Jahresabschlüssen ergeben, an Bund und Länder 

"zu überweisen. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Für den Bund erwachsen durch das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz keine Kosten. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Im Zuge der Verländerung der Wohnbauförde
rung und Wohnhaussanierung und der damit ver
bundenen anteilsmäßigen Kürzung der Zweckzu
schüsse wurde die Verwertung der Bundeswohn
baufonds ins Auge gefaßt. Durch den Verwertungs
erlös sollte die Minderung der Zweckzus~hüsse in 
einer Übergangsphase ausgeglichen werden. Es 
wurde daher ein möglichst rascher Liquiditätsfluß 
aus der Verwertung angestrebt. Aus diesem Grunde 
wurden die Bundeswohnbaufonds noch· vor 
Abschluß der Aktion nach dem Rückzahlungsbe
günstigungsgesetz 1987, BGBI. Nr. 340, durch 
Bundesgesetz vom 23. Juni 1988, BGBI. Nr. 373, 
zur kurzfristigen Realisierung eines möglichst 
hohen Anteils ihrer Forderungen ermächtigt. Bei 
dieser Verwertung ist auf Grund des Gesetzes eine 
Maximierung des Erlöses anzustreben; dieser 
kommt zu zwei Dritteln den Ländern und zu einem 
Drittel dem Bund zugute. 

Unter Beachtung der im Juli 1988 vorliegenden 
Ergebnisse des Rückzahlungsb.egünstigungsgeset
zes erfolgte als erster Verwertungs schritt eine 
Kapitalaufnahme in Höhe von 4 Milliarden Schil- . 
ling. Gleichzeitig wurden die vorhandenen liquiden 
Mittel der Fonds - Zweckvermögen für Startwoh
nungen und Stadterneuerung zuzüglich der Rück
flüsse des Jahres 1988, soweit sie nicht unmittelbar 
zur Bedeckung der Verpflichtungen der Fonds 
erforderlich waren, - festgestellt. Die aus der 
Kapitalaufnahme stammenden Mittel und die nicht 
unmittelbar benötigten liquiden Mittel in der Höhe 
von 1,3 Milliarden Schilling wurden im Sinne 
rascher Bedienung der Begünstigten - als Voraus
zahlung auf die endgültige Bewertung des Fonds
vermögens nach abgeschlossener begünstigter 
Rückzahlung - sofort an Bund und Länder über
wiesen. 

Die Fonds müssen daher im Jahre 1989 nach 
Abschluß der begünstigten Rückzahlung und 
Abrechnung eine endgültige Entscheidung über die 
Verteilung des Vermögens im maximal möglichen 
Ausmaß treffen. Der Gesetzgeber normierte bisher 
nicht, wie eine derartige Abrechnung zu erfolgen 
hat. 

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt die 
Grundlagen für die Fonds hinsichtlich der Geba-

rung, der Rechnungslegung und der Verteilung so, 
daß eine optimale Bedienung der Begünstigten im 
Sinne der Maximierüng des Verwertungserlöses 
gewährleistet ist. 

Ein wesentliches Ziel des Gesetzentwurfes ist es, 
.alle bestehenden Rechtsverhältnisse der Fonds, ins
besondere die aus der Förderungstätigkeit resultie
rende!1 Forderungen und Verbindlichkeiten, exakt 
zu bewerten, um für die Überweisung des Über
schusses an Bund und Länder eine Basis zu schaf
fen, die den Begünstigten höchstmögliche Einnah
men aus der Verwertung und der weiteren Abwick
lung der Bundeswohnbaufonds garantiert. 

Die Fonds werden daher verpflichtet, in Zukunft 
- beginnend mit· einer Eröffnungsbilanz zum 
1. Jänner 1989 - einen gemeinsamen Jahresab
schluß Gahresbilanz und Gewinn- und Verlustrech
nung) ~u erstellen. 

Die Jahresabschlüsse sind Grundlage für die 
Zuführung des Vermögens der Fonds an Bund und 
Länder. Ziel der Regelung ist es, in Zukunft entste
hende Überschüsse aus vorzeitigen Rückzahlungen 
und Darlehenskündigungen jährlich zu zwei Drit
teln an die Länder und zu einem Drittel an den 
Bund zu überweisen. Die Auf teilung auf die Länder 
soll nach dem dynamischen Schlüssel gemäß dem 
Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetz 1989, 
BGBI. Nr. 69111988, vorgenommen werden. 

Die überaus starke Inanspruchnahme des Rück
zahlungsbegünstigungsgesetzes im zweiten 
Halbjahr 1988 stieg beim Bundes-Wohn- und Sied
lungsfonds das Antragsvolumen von etwa 300 Mil
lionen Schilling mit Ende Juni 1988 auf etwa 
2,5 Milliarden Schilling mit Ende Dezember 1988 
- stellt die Fonds nunmehr vor eine neue Situa
tion. Durch die zu erwartende Verringerung der 
aushaftenden Forderungen ist der Rahmen für wei
tere Verwertungsmaßnahmen sehr eng geworden. 
Es werden daher die von den Fonds aufgenomme
nen 4 Milliarden Schilling als Verwertungserlös 
festgestellt. 

Die Verteilung des restlichen verbleibenden' 
.Fondskapitals soll für das Jahr 1989 auf der Basis 
einer Zwischenbilanz zum 31. August 1989 erfol
gen; erst zu diesem Zeitpunkt kann das endgültige 
Ergebnis des Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes 
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festgestellt werden. Die über den Betrag des aufge
nommenen Kapitals hinausgehende Überweisung 
von 1,3 Milliarden Schilling zum 2. August 1988 
aus liquiden Mitteln der Fonds stellt somit eine 
Vorauszahlung auf die endgültige Überweisung des 
Fondskapitals auf Grund der Zwischenbilanz zum 
31. August 1989 dar. 

Das Zusammenfallen von Verwertung, Voraus
zahlung aus liquiden Mitteln, Inanspruchnahme 
der begünstigten Rückzahlung und bilanzieller 
Bewertung macht es erforderlich, die Überweisung 
des Fondskapitals auf der Basis der Zwischenbilanz 
zum 31. August 1989 zugunsten von Ländern und 
Bund im Jahre 1989 in einem vorzunehmen. Dem 
wird Rechnung getragen, indem die Abfuhr nach 
dem Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 letzt
malig für die Überweisung der im vierten Quartal 
1988 rückgeflossenen Beträge anzuwenden ist. 
Eine gesonderte Abrechnung des Ergebnisses des 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes 1987 bleibt 
davon unberührt. 

Die Kompetenz zur Erlassung der im Entwurf 
enthaltenen Regelungen gründet sich, soweit sie 
nicht unter Art. 17 B-VG fallen, auf Art. 10 Abs. 1 
Z 13 B-VG (Stiftungs- und Fondswesen) in Verbin
dung mit der Übergangsvorschrift des Art. II Abs. 4 
des BVG BGBI. Nr.640/1987 sowie auf Art. 10 
Abs. 1 Z 4 B-VG (Bundesfinanzen). 

Schließlich wird bemerkt, daß gemäß Art. 42 
Abs.5 B-VG dem Bundesrat gegen§ 1 Abs.3 und 
gegen die Bestimmungen, mit denen das Bundesfi
nanzgesetz 1989 geändert wird (11. Abschnitt), kein 
Einspruchsrecht zusteht. 

11. Zu einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1: 

In dieser Bestimmung werden die für die 
Abwicklung der Fonds maßgeblichen Regelungen 
zusammengefaßt. Die der Abwicklung der beste
henden Förderungsverhältnisse zugrundeliegenden 
zivilrechtlichen und förderungsrechtlichen Bestim
mungen (W ohnhaus-Wiederaufbaugesetz, Bundes
Wohn- und Siedlungsfondsgesetz, Fondsstatut, 
Startwohnungsgesetz, Stadterneuerungsgesetz) 
bleiben unverändert. 

Bei der Heranziehung des Vermögens eines 
Fonds zur Deckung der Verpflichtungen des ande
ren sind keine Zinsen zu berechnen. 

Über die bisherigen Regelungen hinaus werden 
die Fonds ermächtigt, Geldmarktoperationen 
(Geldaufnahmenbzw. Geldveranlagungen) mit 
einer Laufzeit bis zu zwölf Monaten ohne Bundes
haftung vorzunehmen. Dadurch werden die Mög
lichkeiten der Optimierung der Erträge aus der 
Kassenverwaltung der Fonds im Dienste einer 
höchstmöglichen Bedienung von Bund und Län
dern verbessert. 

Die Regelung des Abs. 6 lehnt sich an die ent
sprechende BestimmunK_ des "Verwertungsgeset
zes" an. Darüber hinaus werden" die Fonds ermäch
tigt, Vereinbarungen zwecks Beendigung von V er
tragsverhältnissen anzubieten. Dies kann zweckmä
ßig sein, da ,sich infolge der langen Laufzeit der 
Förderungsdarlehen bzw, der Refinanzierung der 
Fonds durch die mittlerweile eingetretenen Geld
wertveränderungen der reale Wert stark vermindert 
hat. Es kann daher wirtschaftlich sein, bei einzelnen 
Vertragsverhältnissen Forderungen bzw. Verbind
lichkeiten, die in langer Frist getilgt werden bzw. 
von den Fonds zurückzuzahlen sind, abgezinst frü
her zu begleichen. ,Auf Grund des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit darf das Reinvermögen der 
Fonds durch eine solche Maßnahme nicht 
geschmälert werden. Dies wird stets dann der Fall 
sein, wenn Forde'rungsverhältnisse mindestens und 
Schuldverhältnisse höchstens zum Bilanzwert abge
löst werden. 

Zu § 2: 

Die Rechnungslegung der Fonds, die nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung vor
zunehmen ist, wird den einschlägigen Bestimmun
gen des Aktiengesetzes 196,5 und des Bundeshaus
haltsgesetzes, BGBI. Nr. 213/1986, nachgebildet. 

Daraus ergibt sich das Erfordernis einer Neube
wertung der Aktiva und Passiva der Fonds. Als 
wesentliche Änderung ist dabei die Abzinsung der 
Forderungsbestände zu nennen. Die Forderungen 
sind aus der Vergabe von niedrig verzinsten oder 
unverzinsten Förderungsdarlehen entstanden. Pas
sivseitig stehen diesen Forderungen Verbindlichkei-
ten aus der "Verwertung" zu Marktzinssätzen 
gegenüber. Um eine EinschätZung der Vermögens
verhältnisse der Fonds zu ermöglichen, ist daher 
entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung die Abzinsung der Forderungen (Bar
wert) vorzunehmen. 

Der Jahresabschluß ist Basis für die Verteilung 
überschüssiger Mittel an Länder und Bund. 

Auf Grund der Bedeutung, die diesem Jahresab
schluß somit zukommt, wird seine Prüfung durch 
beeidete Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell
schaften vorgeschrieben. Dies ist auch im Sinne 
eines optimalen Gläubigerschutzes bzw. einer opti
malen Information des Haftungsträgers im Zuge 
der Verwertung, der Republik Österreich, erforder
lich. 

Zu§3: 

Um eine möglichst rasche Mittelzuweisung aus 
der Verwertung des Vermögens der Fonds an Bund 
und Länder sicherzustellen, wird eine Überweisung 
der Überschüsse der Fonds auf der Basis der jewei
ligen Jahresabschlüsse vorgesehen. 
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Zu § 4: 

Die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene 
Überweisung auf der Basis eines Zwischenabschlus
ses zum 31. August 1989 macht eine Aufrechterhal
tung der einschlägigen Bestimmungen des "Ver
wertungsgesetzes" nicht mehr erforderlich. Daher 
werden die bisherigen Überweisungen auf Grund 
des '"Verwertungsgesetzes", soweit es sich um 
Kapitalaufnahmen handelt, als Verwertungserlös 
festgestellt und soweit sie aus der Liquiditätsreserve 
der Fonds stammen, als Anzahlung auf die Vertei
lung des Fondskapitals gemäß dem vorliegenden 
Gesetzentwurf festgestellt. 

Zu § 5: 

Aus den den Fonds in Zukunft zufließenden Ein
nahmen müssen alle künftigen Ausgaben gedeckt 
we~den können. Entsprechend der Darstellung der 
Forderungen mit ihrem Barwert zum jeweiligen 
Bilanzstichtag müssen auch Vorsorgen für künfti
gen laufenden Aufwand (Personal- und Sachauf- , 
wand; gesetzlich vorgesehene Starthilfen) in der 
Bilanz dargestellt werden. 

Das nach Abs. 4 zu überweisende Fondskapital 
ergibt sich als Differenz zwischen den Aktiva und 
Passiva der Fonds. Es kann als Eigenkapital der 
Fonds bezeichnet werden. 

Zu § 6: 

Die Einnahmen von Bund und Ländern werden 
dadurch nicht geschmälert, da sich materiell am 
Aufteilungsschlüssel nichts ändert. 

§ 6 ist als Verfassungsbestimmung zu konzipie
ren, da er sich auf die Verfassungsbestimmung des 
§ 7 Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 
bezieht. 

Zu § 7: 

Auf Grund der bereits erwähnten starken Inan
spruchnahme des, Rückzahlungsbegünstigungsge
setzes und der damit bei den Fonds vermehrt anfal
lenden außerordentlichen Aufwendungen für die 
Gewährung der Nachlässe ist zu erwarten, daß das 
gemäß § 5 Abs. 4 zu verteilende Fondskapital 
soweit herabgesenkt wird, daß weitere Kreditauf
nahmen der Fonds höchstens im Betrage von 
300 Millionen Schilling erforderlich sein werden. 
Der Haftungsrahmen für 1989 ist daher entspre
chend festzulegen. 

Zu § 9: 

Die Aufhebung ist dadurch bedingt, daß die ent
sprechenden Abwicklungsregelungen nunmehr in 
§ 1 des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes 
getroffen werden. 

Zu § 10: 

Durch die in § 5 Ahs. 4 des Entwurfs vorgese
hene Überweisung an Bund und Länder werden die 
diesbezüglichen Bestimmungen des "Verwertungs
gesetzes" entbehrlich. 
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